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STEUERLICHE BEHANDLUNG VON BETRIEBSVERANSTALTUNGEN 

Liebe Mandanten und Partner der awi, 

wir möchten Sie gerne über ein Thema informieren, das in Unternehmen regelmäßig von Bedeutung ist und 

ebenso oft Bestandteil einer Lohnsteueraußenprüfung ist: Betriebsveranstaltungen. Weihnachtsfeiern, Som-

merfeste und Jubiläen sind willkommene Anlässe, einander auch einmal zwanglos und abseits des stressigen 

Arbeitsalltags zu begegnen. Für Sie als Arbeitgeber sind Betriebsveranstaltungen außerdem eine gute Mög-

lichkeit, den Mitarbeitern gegenüber Ihre Wertschätzung auszudrücken und den Teamgeist zu fördern. 

Auch der Staat fördert betriebliche Feiern. Werden bestimmte Regeln beachtet, können sämtliche Kosten der 

Veranstaltungen als Betriebsausgaben abgezogen werden. Wie jede steuerliche Vergünstigung gibt es auch 

hier besondere Regeln zu beachten. So gilt lediglich ein Freibetrag von 110 € pro Arbeitnehmer und Veran-
staltung, außerdem kann nur der Aufwand für zwei Veranstaltungen im Jahr steuerlich geltend gemacht wer-

den. Für die Ermittlung der Kosten gibt es ebenfalls klare Regelungen. Sämtliche Kosten müssen anhand von 

Rechnungen nachvollzogen werden können. Des Weiteren muss eine Betriebsveranstaltung allen Mitarbei-

tenden eines Unternehmens zur Teilnahme offenstehen. Die tatsächlichen Teilnehmer der Veranstaltungen 

sind zu dokumentieren. Sollen einzelne Veranstaltungen pro Abteilung oder Standort organisiert werden, ist 

darauf zu achten, dass auch jede Abteilung für sich eine Veranstaltung plant und tatsächlich durchführt. Führt 

eine Abteilung / ein Standort keine Veranstaltung durch, so muss den Arbeitnehmern zumindest die Möglich-

keit geschaffen werden, bei einer anderen Abteilung bzw. einem anderen Standort an der Betriebsveranstal-

tung teilzunehmen. 

Wird der Freibetrag von 110 € pro Arbeitnehmer überschritten oder finden mehr als zwei Betriebsveranstal-

tungen statt, können die Kosten mit einem Steuersatz von 25 % (zzgl. Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag) 

pauschaliert werden. Der geldwerte Vorteil ist für Mitarbeitende zusätzlich sozialversicherungsfrei. Alternativ 

können die Kosten bei den Arbeitnehmern individuell versteuert und verbeitragt werden. Sind die Vorausset-

zungen einer steuerlichen Betriebsveranstaltung dagegen nicht erfüllt, ist der geldwerte Vorteil mit 30 % zu 

pauschalieren. Zusätzlich unterliegt der geldwerte Vorteil der Sozialversicherungspflicht.  

Ergänzend verweisen wir auf unser Schaubild anbei. Bitte beachten Sie, dass dieses Merkblatt eine individu-

elle Beratung nicht ersetzen kann.  

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Tobias Gnädinger 

Steuerberater 
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